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Einleitung 

Die Analytische Philosophie 

Die Analytische Philosophie ist kein einheitliches Denkgebäude, das 
durch bestimmte Lehrsätze charakterisiert werden könnte. Al len ihren 
Tendenzen gemeinsam ist aber die Ausrichtung auf die Sprache als 
zentralen Gegenstand. 

Der Anstoß zu diesem Interesse an der Sprache kam von der Ent-
deckung einer neuen Logik (die genau genommen eine Wiederentdek-
kung war). 

Bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts war Logik gleichbedeutend 
mi t Syllogistik. Die Syllogismen stellen einen recht starren Apparat 
von Schlußformen dar, die alle aus zwei Prämissen und einer Konklu-
sion bestehen. Sie unterscheiden sich durch ihre logischen Konstanten, 
die die Form „alle . . . sind . . „ k e i n . . . ist . . e t c . haben. I n diese 
Formeln können Begriffe  eingesetzt werden. Die Syllogistik, die vor 
allem auf Aristoteles zurückgeht, kann man so als die Theorie der 
durch diese Formeln im Bereich der Universalbegriffe  herstellbaren 
Relationen bezeichnen1. 

Für diese Logik ist entsprechend jede Wissenschaft durch die Syste-
matik ihrer Begriffe  aufgebaut. Andererseits sind dieser Logik nur die-
jenigen Schlüsse einer Wissenschaft zugänglich, für welche sich in der 
Syllogistik eine Schlußform findet 2. 

Der Ansatz zu einer „anderen", grundlegenderen Logik findet sich 
schon bei Aristoteles3. Er wurde von den Stoikern weiterverfolgt,  stand 
dann aber bis i n unser Jahrhundert hinein ganz im Schatten der Syl-
logistik und wurde in seiner Bedeutung völl ig verkannt4. Dieser Ansatz 
liegt der im Jahre 1879 erschienenen Arbeit von Gottlob Frege „Be-
griffsschrift.  Eine der Sprache der Ar i thmet ik nachgebildete1 formali-
sierte Sprache des reinen Denkens." zugrunde. In diesem Werk kann 
man den Beginn der modernen Logik sehen. 

1 Lukasiewicz, S. 14. 
2 Beispiele für Schlüsse, die durch Syllogismen nicht darstellbar sind, bei 

Wagner/Haag, S. 10. 
3 Lukasiewicz, S. 48 f. 
4 Vgl. die abwertende Würdigung noch zu Anfang dieses Jahrhunderts bei 

Maier, S.384: „ . . . e i n dür f t ig ödes B i ld formalistisch-grammatischer  Pr inzi-
p ien· und Halt losigkeit". 
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Ein Syllogismus (hier der modus Barbara) hat traditionell die Ge-
stalt: 

Al le Vögel sind Tiere. 
A l le Krähen sind Vögel. 

A l le Krähen sind Tiere. 

Die durchgezogene Linie zeigt die Schlußfolgerung an. 
Es scheint kein großer Unterschied darin zu liegen, wenn dieser 

Schluß die Form erhält: „Wenn alle Vögel Tiere sind und alle Krähen 
Vögel, dann sind alle Krähen Tiere." Hier darf  man aber strengjgenom-
men nicht mehr von einem Schluß reden. Es w i rd in diesem Satz nicht 
gefolgert,  sondern es w i rd eine Behauptung aufgestellt. Der Unter-
schied liegt in der Verknüpfung der Aussagen. 

Der Syllogismus verbindet drei Aussagen auf einer über diesen lie-
genden logischen Ebene durch eine Schlußform, die gült ig oder ungült ig 
sein kann, zu einer Folgerung. Die eigentliche Syllogistik endet bei der 
Frage nach der Gült igkeit dieser Schlußform. I m zweiten Fal l werden 
die drei Aussagen dagegen wiederum zu einer — komplexeren — Aus-
sage verbunden, die selbst, wie die Teilaussagen, wahr oder falsch 
sein kann. 

Der Begriff  der Wahrheit schafft  eine gemeinsame logische Ebene, auf 
der sich der Gesamtsatz wie eine algebraische Funktion von seinen 
Teilsätzen abhängig zeigt. I n der Struktur des Satzes, der wenn-dann-
Konstruktion, kommen die Bedingungen seiner Wahrheit zum Aus-
druck. Neben dieser Impl ikat ion gibt es eine Reihe weiterer logischer 
Verknüpfungen (Konjunktion, Disjunktion u. a.), mi t denen sich grund-
sätzlich alle Wahrheitsbeziehungen von Aussagen beliebiger Komplexi-
tät darstellen lassen. Wesentlich ist, daß hier alle Ar ten von Sätzen ver-
wandt werden können, sofern man nur von ihnen sinnvoll behaupten 
kann, sie seien wahr oder falsch. 

Es ergibt sich hieraus die Möglichkeit, eine Wissenschaft nicht als ein 
System von Begriffen,  sondern, elementarer, als ein System wahrer 
Aussagen anzusehen. Die Systematisierung setzt dann vor allem eine 
eingehende Analyse aller Sätze einer Wissenschaft voraus, um zu ver-
hindern, daß sich in komplexen Sätzen einander widersprechende Aus-
sagen verbergen. 

Das Ideal wäre die Rückführung aller Sätze einer Wissenschaft auf 
ihre grundlegenden Aussagen, ihre Axiome, aus denen die übrigen 
Sätze nach anzugebenden Regeln ableitbar wären. Ein solcher Ka lkü l 
würde durch die Möglichkeit exakter Darstellung von Aussagen und 
Deduktionen eine ideale Wissenschaftssprache bedeuten. 

Bei der Anwendung dieses Gedankens auf die Rechtswissenschaft er-
gibt sich allerdings eine besondere Schwierigkeit. Es gibt eine Fülle 
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sprachlicher Äußerungen, die der Bedingung, wahrheitsfähig zu sein, 
nicht gerecht werden. Hierher gehören z.B. Fragen, Interjektionen, 
aber auch Sätze, die äußerlich durchaus als Aussagen erscheinen, wie 
eidliche Versicherungen, Tauf- und Eheschließungsformeln etc. John L. 
Aust in hat diese als performative Äußerungen bezeichnet5. Zu diesen 
sind auch Befehle, Verbote und Erlaubnisse, mi t denen es die Rechts-
wissenschaft vor allem zu tun hat, zu rechnen. 

Eine bekannte Formulierung dieses Problems ist das sog. Jorgensen-
sche Dilemma: 

1. Normsätze können nicht sinnvoll als wahr oder falsch bezeichnet 
werden. 

2. Logische Folgerungsbeziehungen sind Wahrheitsbeziehungen. 
3. Logische Folgerungsbeziehungen kann es also zwischen Normsät-

zen nicht geben. Trotzdem werden in der Praxis mi t evidenter 
Gültigkeit Normsätze aus Normsätzen abgeleitet®. 

Ein Weg aus dieser Schwierigkeit wurde zunächst darin gesehen, daß 
den Normen entsprechende Aussagen zur Seite gestellt werden, auf die 
die Regeln der Aussagenlogik anwendbar sind. So wurde die Norm 
durch eine Aussage über Verhalten und Sanktion ersetzt7, die Erfüllung 
eines Befehls wurde analog der Wahrheit einer Aussage gesehen8, der 
Befehl wurde i n einen Imperativ- und einen Indikativbestandteil zer-
legt®, die Wahrheit der Aussagenlogik wurde als Gült igkeit betrachtet10. 

Die Verlagerung des normativen Elements in die Interpretation von 
Aussagen bei diesen Ansätzen stellt aber keinen vollwertigen Ausweg 
dar. Bedeutet z. B. die Verneinung einer Verbotsnorm die Verneinung 
einer Sanktion oder die Ungült igkeit des Verbots, bleibt offen,  ob die 
betreffende  Handlung nun erlaubt oder sogar befohlen ist. Die Hand-
lung ist insoweit i n solchen Kalkülen normativ nicht determiniert. Dies 
ist als wesentlicher Mangel dieser Kalküle zu sehen. 

Den Weg zu einer Lösung dieses Problems zeigte Georg Henrik von 
Wright in seinem im Jahre 1951 erschienenen Ar t ike l „Deontic Logic". 
Er entwickelte eine Normenlogik in Analogie zu den in der Logik schon 
etablierten Logiken der alethischen, epistemischen und existentiellen 
Modalitäten11. Er stellte fest, daß die Modalitäten des Befohlen- und 
Verbotenseins sich durch Negation aus dem Erlaubtsein ableiten las-

5 Austin, S. 1 ff. 
β Jorgensen, Imperatives, S. 288 ff.;  vgl. Wagner /Haag, S. 78 f. 
7 Vgl. Bohnert, S. 302 ff. 
8 Vgl. Hofstadter / McKinsey, S. 446 ff. 
9 Vgl. Jorgensen, Imperatives, S. 291 f. 
1 0 Vgl. Ross, Imperatives, S. 301 f. 
1 1 v. Wright, Deontische Logik, S. 1. 


